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Gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) ist Ziel der Umweltprüfung, alle für die Bauleitplanung umwelt-
relevanten Belange in einem Umweltbericht zusammenzuführen. Demnach ist die Eingriffsregelung 
gemäß § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) i. V. m. § 18 BNatSchG zu bearbeiten 
und die Bodenschutzklausel gemäß § 1 a (2) BauGB zu berücksichtigen sein. Diese sind mit den weite-
ren Anforderungen an die Beachtung der Umweltbelange zu verknüpfen. Dabei werden die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet. Die zu berücksich-
tigenden Umweltbelange sind gemäß § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB beispielsweise die Auswirkungen 
der Planung auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt 
sowie Menschen und seine Gesundheit. In diesem Zusammenhang gilt neben dem Artenschutz als ein-
facher Umweltbelang („Tiere“ und „Pflanzen“ nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB) besondere 
Aufmerksamkeit den artenschutzrechtlichen Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB. Hierzu 
gehören der artenschutzrechtliche Gebietsschutz (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Euro-
päische Vogelschutzgebiete) und die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Mit dem hier vorliegenden Vorentwurf wird aufgefordert, den Umfang und Detaillierungsgrad für die 
in der Abwägung zu betrachtenden Umweltbelange festzulegen und in diesem Zusammenhang, vor-
handene Untersuchungsergebnisse bereitzustellen. 

UMWELTBELANG	FLÄCHE	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Das Plangebiet lässt sich im Wesentlichen in zwei sich deutlich unterscheidende Bereiche unterteilen. 
Zum einen handelt es sich um die Fläche der bereits vorhandenen und stillgelegten Biogasanlage und 
zum anderen um die Erweiterungsfläche für die geplanten Biomethananlage (BMA) Möglin, die sich 
als landwirtschaftliche Nutzfläche darstellt. Rund 11,8 % des Geltungsbereiches sind durch die 
bestehende Biogasanlage mit baulichen Anlagen sowie Erschließungsflächen bereits anthropogen 
überprägt. 

Die folgende Tab. 1 zeigt die derzeitige Flächennutzung und die flächenmäßige Übersicht der im Gebiet 
vorkommenden Nutzungen und Oberflächenstrukturen: 

TAB. 1: ÜBERSICHT DER FLÄCHENNUTZUNG 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Mit der geplanten Bebauung und der im BP festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) erhöht sich der 
maximal mögliche Versiegelungsgrad auf 80 %. Somit verbleiben als unbebaute Fläche 5.190 m2, die 
als Vegetationsfläche genutzt werden. 

 	

Flächennutzung Fläche in m2 % des Geltungs-
bereichs 

Flächen der vorhandenen Biogasanlage 6.790 26,2 

mehr oder weniger befestigte Fläche der vorh. Biogasanlage 2.563 9,9 

Freiflächen der vorhandenen Biogasanlage 3.723 14,4 

Feuerlöschteich 504 1,9 

übrige Freifläche: Landwirtschaftliche Nutzfläche und Gehölzstreifen 19.160 73,8 

Gesamtfläche Geltungsbereich 25.950 100 

utes
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UMWELTBELANG	BODEN	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Das Plangebiet wurde während der Saale-Eiszeit im Pleistozän gebildet. Dabei lagerten sich auf den 
Hochflächen Schmelzwassersedimente ab, die sich als verschiedenkörnige Sande mit wechselnden 
Kiesanteilen aber auch als mächtige, monotone Sandabfolgen zeigen. 

Die MMK 1  (www.geo.brandenburg.de, 20.06.2023) weist für das gesamte Planungsgebiet 
sickerwasserbestimmte Tieflehme und Sande (D3a) aus. 

Entsprechend dem „Fachinformationssystem Boden“ des Landesamts für Bergbau, Geologie und Roh-
stoffe Brandenburg (www.geo.brandenburg.de, 20.06.2023) werden für den Geltungsbereich 
überwiegend Braunerden, z. T. lessiviert aus Sand über Schmelzwassersand, gering verbreitet 
lessivierte Braunerden und Fahlerde-Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm, 
angezeigt. Mit einem landwirtschaftlichen Ertragspotenzial von überwiegend <30 und verbreitet 30 bis 
50 sind diese Bereiche als Böden mit allgemeiner Funktionsausprägung einzustufen. Als dominierende 
Oberbodenart wird feinsandiger Mittelsand benannt. Folglich ist die Wasserdurchlässigkeit im 
Oberboden als extrem hoch und die Feldkapazität als äußerst gering einzuschätzen. 

Für den hier beschriebenen Standort zeigt sich eine geringe Erosionsgefährdung des Oberbodens 
durch Wasser. Hingegen ist die Erosionsgefährdung durch Wind als sehr hoch einzuschätzen. Die 
Bindungsstärke von Schwermetallen wird als sehr hoch bis hoch angegeben. Die Gefahr der 
Verdichtung ist nur gering ausgeprägt. 

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Durch die geplante Erweiterung der Biogasanlage mit einer GRZ von 0,8 ist unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Bebauung eine zusätzliche Erhöhung des Versiegelungsanteils um rund 70 % möglich. Im 
Rahmen der Bilanzierung wird die vorhandene und die geplante Versiegelung gegenüberzustellen sein. 
Neben Vermeidungsmaßnahmen werden im weiteren Verfahren, Maßnahmen zu entwickeln sein, die 
den Eingriff kompensieren. 

UMWELTBELANG	OBERFLÄCHENGEWÄSSER	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Der Standort der BMA befindet sich im Randbereich der Barnim-Platte im Übergang zum Oderbruch. 
Südlich der BMA verläuft in einer Entfernung von ca. 50 m die Büchnitz, die entsprechend WRRL der 
Planungseinheit Untere Oder zugeordnet wird. Im Geltungsbereich befindet sich ein künstlich 
angelegter Feuerlöschteich. 

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Eine Beeinträchtigung von Oberflächengewässern kann derzeit ausgeschlossen werden. 

UMWELTBELANG	GRUNDWASSER	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Der Geltungsbereich befindet sich im Grundwassereinzugsgebiet der Oder. Die Grundwasserleiter 
(GWL) werden von 20 bis 30 m starken Geschiebemergel-Schluff-Komplexen der Grundmoränen 

 
1  Mittelmaßstäbliche landwirtschaftliche Standortkartierung 
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überdeckt, so dass der Grundwasserflurabstand >20 bis 30 m unter Geländeoberkante (u. GOK) 
beträgt. Die Mächtigkeit der GWL schwankt zwischen 10 und 50 m. Der Grundwasserspiegel weist z. T. 
erhebliche hydrostatische Druckunterschiede auf. Im Planbereich sind gespannte Verhältnisse des 
GWL zu erwarten. Der Grundwasserleiterkomplex (GWLK) 1 ist nicht nutzbar. In einer Tiefe von bis 
50 m wird der GWLK 2 erwartet. Zudem sind sogenannte GW-Hemmer vorhanden, die eine 
weitgehend hydraulische Trennung der beiden GWLK bewirkt. Auf Grund der kaum vorhandenen 
hydraulischen Kommunikation zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser, ist auch eine 
eingeschränkte GW-Neubildung zu verzeichnen. 

Auf Grund der herrschenden Bodenverhältnisse ist das GW unempfindlich gegenüber flächenhaft ein-
dringenden Schadstoffen.  

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Die Erhöhung der Versiegelungsrate wirkt sich negativ auf die natürlichen Bodenfunktionen aus, je-
doch ist die Versickerung des auf den Dächern anfallenden Niederschlags weiterhin innerhalb des Gel-
tungsbereichs vorgesehen. Das Niederschlagswasser und Flüssigkeiten, die auf den Bewegungsflächen 
anfallen, werden über Schächte und einem internen Entwässerungssystem erfasst. Als 
Zwischenspeicher dient ein Sammelschacht. Unter Berücksichtigung von Füllstand und 
technologischer Notwendigkeit werden die gesammelten Flüssigkeiten der Gärstrecke wieder 
zugeführt. Zusätzlich wird die Biomethananlage durch eine Stützmauer bzw. durch einen Wall sowie 
ein Fluttor als Havarieschutz eingefasst. Demnach wird eine Beeinträchtigung des Grundwassers nicht 
erwartet. 

UMWELTBELANG	KLIMA	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Das Klima wird für den nur 7 km vom Plangebiet entfernt liegenden Ort Wriezen am Rande des 
Oderbruchs als allgemein warm und gemäßigt beschrieben. Die Jahresdurchschnittstemperatur 
beträgt hier 9,9 °C. Der Jahresniederschlag wird mit 653 mm als hoch bezeichnet, wobei im Februar 
mit den geringsten und im Juli mit den höchsten Niederschlägen zu rechnen ist. Zugleich ist der Juli 
auch der wärmste Monat mit durchschnittlichen Temperaturen von 19,6 °C. Im Januar ist es hingegen 
mit 0,4 °C am kältesten. (HTTPS://DE.CLIMATE-DATA.ORG, 21.06.2023.) 

Der GB zeichnet sich im Bereich der vorhandenen Biogasanlage durch einen hohen Grad an 
anthropogener Überprägung aus. Derzeit ist eine Fläche von 3.067 m2 bereits durch bauliche Anlagen 
und mehr oder weniger befestigte Flächen in Anspruch genommen. Dies entspricht 11,8 % des 
Geltungsbereiches bzw. 45,2 % der Fläche der vorhandenen Biogasanlage (siehe Tab. 1). Die 
landwirtschaftlichen Flächen sind in Abhängigkeit von der Fruchtfolge mit einer Vegetationsschicht 
bedeckt und gelten als Kaltluftentstehungsgebiet. 

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Mit der geplanten Ergänzung der bereits vorhandenen Biogasanlage werden sich die baulichen Struk-
turen deutlich verändern, die zu Veränderungen der kleinklimatischen Situation im GB führen. Zum 
einen werden die Flächen der vorhandenen Biogasanlage unverändert bleiben. Durch die Erweiterung 
mit Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen werden zusätzlich zwei große Behälter 
(Fermenter mit Durchmesser von ca. 33 m) sowie weitere Nebenanlagen, wie bspw. Lagerhalle, 
Sozialbereich/Leitwarte, Biogas- und Gärresteaufbereitungsanlage und Biomethaneinspeiseanlage 
errichtet. Zusätzlich werden Flächen durch Zufahrts-, Bewegungs- und Lagerflächen versiegelt. Dies 
wird zu einer Erhöhung des Versiegelungsanteils um ca. 70 % im Geltungsbereich führen. 
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Durch die Verwertung von Wirtschaftsdünger und Reststoffen wird das Ziel einer nachhaltigen Ener-
gieerzeugung mit CO2-Minderung entsprochen und ein maßgeblicher Beitrag zum Erreichen der Kli-
maschutzziele geleistet. Zugleich werden die treibhauswirksamen Emissionen durch Methan und 
Stickstoffverbindungen gemindert. 

Auswirkungen, die sich erheblich und nachhaltig auf das Schutzgut Klima auswirken, sind durch die 
Erweiterung der bestehenden Biogasanlage nicht zu erwarten. 

UMWELTBELANG	LUFT	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Geruchsbelästigungen waren zum Zeitpunkt der Begehungen (09.03.22 und 01.09.23) wahrnehmbar, 
die durch die benachbarte Schweinemastanlage verursacht wurden. Die vorhandene Biogasanlage ist 
derzeit außer Betrieb.  

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Mögliche betriebsbedingte Emissionen werden nur im unmittelbaren Umfeld der Anlage wahrnehm-
bar sein. Durch verschiedene bauliche Maßnahmen werden Geruchsemissionen vermieden. So erfolgt 
die Anlieferung, Zwischenlagerung und die Zuführung der Wirtschaftsdüngerfraktion in geschlossenen 
Hallen mit Abluftreinigung. Die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte werden in den nächsten Wohn-
häusern eingehalten. Um bei Anlagenstillstand die Abgasemissionen zu vermeiden, wird eine 
2. Gasverbrauchseinrichtung, eine sogenannte Notfackel, errichtet. 

UMWELTBELANG	FAUNA	UND	DEREN	LEBENSRÄUME	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Aufgrund der ständig wechselnden Vegetation der Ackerflächen variiert hier die Zusammensetzung 
hinsichtlich der Tierarten. Neben der Bewirtschaftungsintensität ist aber auch die Kultur (Hack- bzw. 
Halmfrucht) ausschlaggebend. Im Wesentlichen werden die Lebensbedingungen der Fauna von 
Ackerbiotopen durch den Zeitraum zwischen Ackerbestellung und Ernte bestimmt. Typische Acker-
Zoozönosen sind an diesen Wechsel angepasst und verfügen über die Fähigkeit, die entsprechenden 
Lebensräume rasch neu zu besiedeln, worauf unter anderem der hohe Anteil an flugfähigen Laufkä-
ferarten auf Ackerflächen hinweist. Trotz allem sind auch diese Arten, neben den flugunfähigen, auf 
das Vorhandensein von naturnahen Hecken und Ackersäumen in erreichbarer Entfernung angewiesen. 
Felder spielen aber auf der anderen Seite auch eine wichtige Rolle als Nahrungsgebiet für Vögel, als 
Bruthabitat für Vogelarten des Offenlandes sowie Klein- und Großsäuger, die in Feldgehölzen und –
hecken und im Wald oder Grünland leben.  

Bei den verschiedenartigen Gras- und Staudenfluren sind insbesondere die selten gemähten Vorkom-
men von großer Bedeutung und diese wiederum vordergründig für Wirbellose. Gras- und Staudenflu-
ren finden sich im Geltungsbereich ausschließlich zwischen den baulichen Anlagen der vorhandenen 
Biogasanlage wieder. Diese Biotopstrukturen werden in sämtlichen Lebensstadien von den 
Wirbellosen aufgesucht. So dienen Altgras und tote Stauden als Gesamtlebensraum, in dem die 
Fortpflanzung, Überwinterung und die Nahrungssuche stattfindet. Dabei sind die Arten vor allen auf 
den Strukturreichtum der Vegetation angewiesen. Innerhalb der spärlich bewachsenen Flächen im 
Umfeld des Feuerwehrlöschteiches wurde die Vermutung hinsichtlich eines Zauneidechsen-
Vorkommen bestätigt. 

Die Gehölzstrukturen sind von hoher Biotopqualität, auch wenn diese sich zum überwiegenden Teil 
aus nicht heimischen Gehölzen (Robinia pseudoacacia) zusammensetzen. Zum einen finden Insekten, 
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insbesondere Bienen, im zeitigen Frühjahr reichlich Nahrung und zum anderen, bieten das vorhandene 
Totholz und die schroffe Rindenstruktur Lebensraummöglichkeiten für eine Vielzahl verschiedener 
Tierartengruppen. Dabei spielen das Alter und der Zerfallsgrad des Holzes für die im Holz und im 
Holzmulm lebenden Insekten sowie für Höhlenbrüter u. a. -nutzer (z. Bsp. Fledermäuse) eine wesentli-
che Rolle. Darüber hinaus ist die Funktion als wichtiges Teilhabitat, insbesondere als Ansitz- und 
Singwarte, nicht zu vergessen. 

Abschließend darf der Feuerlöschteich nicht unerwähnt bleiben, obwohl dessen naturferne 
Ausbildung (Abdichtung mit Folie) nicht unmittelbar ein Amphibienvorkommen erwarten lässt. Bei der 
Begehung am 01.09.2023 konnte jedoch ein Frosch beim fluchtartigen Verlassen der Folie und 
Abtauchen in den Teich wahrgenommen werden.  

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Die Umsetzung der Planung wird mit dem Verlust von Biotopstrukturen einhergehen, die ggf. für ver-
schiedene faunistische Arten als Lebensraum von Bedeutung sind. Zudem ist davon auszugehen, dass 
sich eine geringfügige Beeinträchtigung der Fauna durch die Steigerung der Nutzungsintensität 
entwickelt. Im Rahmen der Entwurfsbearbeitung sind eventuell artenschutzfachliche Vermeidungs-, 
Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen aufzuzeigen, um die ökologische Funktion der ggf. vom 
Eingriff betroffenen Lebensräume im räumlichen Zusammenhang zu erhalten bzw. wieder 
herzustellen. 

UMWELTBELANG	FLORA	UND	BIOTOPE	SOWIE	BIOLOGISCHE	VIELFALT	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Im Rahmen der Begehung am 01.09.2023 konnte festgestellt werden, dass der Geltungsbereich durch 
die vorhandene Bebauung der bestehenden Biogasanlage, extensiv genutzte Grünflächen (Beweidung 
durch Ziegen) und weitläufige Ackerflächen bestimmt wird. Darüber hinaus sind entlang der südlichen 
Geltungsbereichsgrenze dichte Gehölzstrukturen, die sich zum überwiegenden Teil aus Robinie 
(Robinia pseudoacacia) zusammensetzen, sowie im Umfeld des Feuerlöschteiches offene Sandflächen 
vorhanden. Hier sind vereinzelt Exemplare der Sandstrohblume (Helichrysum arenarium) vertreten. 
Die am Standort potenziell natürlich vorkommende Waldgesellschaft „Winterlinden- und 
Hainbuchenwälder“2 ist nicht mehr anzutreffen. 

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

In der Folge der Umsetzung der Planungsinhalte kommt es vornehmlich zu einem Verlust von Acker-
fläche. Aufgrund dessen und mit dem Erhalt des Feuerlöschteiches und dessen Umfeld ist von einem 
unerheblichen Eingriff in das Schutzgut Flora und Biotope auszugehen. Im Rahmen der Planung wird 
die Vermeidung von Eingriffen weiter forciert, so dass Kompensationsmaßnahmen nicht zu erbringen 
sein werden.  

UMWELTBELANG	LANDSCHAFT	/	ORTS-	UND	LANDSCHAFTSBILD	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Der Geltungsbereich liegt nach SCHULTZE (1955) 3  im Bereich der Barnim-Platte, welche sich im 
Nordosten von Berlin bis Eberswalde sowie Straußberg-Wriezen erstreckt. Diese Landschaft wird der 
Großlandschaft Ostbrandenburgische Platte zugeordnet. Die Barnim-Platte stellt sich als eine wellig-
flachhügelige Lehm- und Sandplatte mit einzelnen kiesigen Hügeln sowie Dünen und nach Süden 

 
2  HTTPS://WWW.FLORAWEB.DE/LEBENSGEMEINSCHAFTEN/VEGETATIONSKARTE.HTML 
3  aus: Die naturbedingten Landschaften der Deutschen Demokratischen Republik. 
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ziehenden Rinnentälern mit Höhen zwischen 40 bis 90 m dar. Morphologisch lässt sich die Platte als 
Grundmoränenplatte mit Sand-Überschüttungen und einzelnen Endmoränenhügeln beschreiben. 
Zudem sind die Muschelkalkstrukturen aus Rüdersdorf Bestandteil der Barnim-Platte. 

Der Geltungsbereich befindet sich an der östlichen Ausbreitungsgrenze der „Barnim-Platte“, südlich 
von Wriezen. Hier sind deutliche Höhendifferenzen mit ca. 6 m wahrzunehmen, wobei sich der tiefste 
Punkt am unbefestigten Weg im Süden und der höchste Punkt am nordöstlichen Grenzpunkt des 
Geltungsbereichs befindet.  

Der Geltungsbereich befindet sich westlich von Möglin und nordöstlich von Reichenow-Möglin in 
Einzellage zwischen den beiden Ortschaften. Die umliegenden Flächen werden weitgehend 
landwirtschaftlich genutzt (Ackerbau), wobei vereinzelt Sölle in die Landschaft eingebettet sind. 
Östlich der Biogasanlage grenzt an den Geltungsbereich unmittelbar eine Schweinemastanlage mit 
einem rund 38 m x 117 m großen Stall mit Nebenanalgen an. Der südlich am Geltungsbereich 
vorbeiführende Weg wird fast vollständig von einem Gehölzsaum begleitet, der geradewegs in das 
durch Erlen-Eschen-Wälder begleitete Büchnitztal übergeht. Durch die vorhandenen Gehölzstrukturen 
und das bewegte Geländerelief sind die drei hohen bereits vorhandenen Behälter erst aus 
unmittelbarer Nähe wahrnehmbar. In ca. 1,7 km Entfernung befindet sich nordwestlich des 
Geltungsbereiches der Windpark „Wriezener Höhe“ mit 17 Windenergieanlagen, die vom 
Geltungsbereich deutlich sichtbar sind. Die Freiflächen können als extensiv gepflegte 
Grünflächen/Brachflächen mit Ziegen-Beweidung angesprochen werden. Für den Betrachter ergibt 
sich auf Grund der örtlichen Landschafts- und Baustrukturen allein in nördlicher und nordwestlicher 
Richtung ein außerordentlich weitreichender Blick vom höchsten Punkt des Geltungsbereichs über die 
die Barnimer Platte mit den durch Landwirtschaft geprägten Flächen.  

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Mit der Umsetzung der Planung geht eine Neugliederung des Plangebietes einher, verbunden mit einer 
Erweiterung des Bestandes. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung der Biogasanlage 
(drei kleinere Behälter: zukünftige Nutzung: Konzentratlager und Nachgärer; alle Durchmesser ca. 
23 m) soll diese erweitert werden. In diesem Zusammenhang werden weitere weithin sichtbare 
Bauteile errichtet, wie z. B. zwei bis zu maximal 20 m hohe Behälter (Fermenter einschl. Dach, 
Durchmesser ca. 33 m) und ein ca. 23 m hoher Turm für die Gärrestaufbereitungsanlagen. Zudem 
werden Nebenanlagen, wie Lagerhalle, Sozialbereich mit Leitwarte, Biofilter, Pumpenhaus, Dossierer, 
Biogasaufbereitungsanlage, Blockheizkraftwerk (BHKW) mit Gasaufbereitung, Gärresteaufbereitung 
und eine Biomethaneinspeiseanlage erbaut. Zusätzlich wird die Biomethananlage durch eine 4 m hohe 
Stützmauer und ein Fluttor entlang des Weges sowie durch einen Wall geringerer Höhe entlang der 
übrigen Geltungsbereichsgrenzen als Havarieschutz eingefasst. Bei Erhalt der Gehölzstrukturen 
entlang des Weges können zusätzliche, erhebliche Beeinträchtigungen hinsichtlich der geplanten 
Bebauung aus südlicher Blickrichtung vermieden werden.  

Durch die Flächenerweiterung der bereits an diesem Standort vorhandenen Biogasanlage sowie der 
unmittelbar angrenzenden Schweinemastanlage wird sich der landschaftsbildgebende Charakter 
dennoch erheblich und nachhaltig verändern. Durch eine entsprechende Anordnung der Baukörper, 
insbesondere der beiden großen Behälter (Fermenter), in den tiefer liegenden Bereichen des 
Geltungsbereiches, wird eine harmonische Einbettung der Anlage in die Landschaft ermöglicht.  

Im weiteren Verfahren wird zu prüfen sein, inwieweit eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes aus 
nördlicher und östlicher Richtung zu erwarten ist, und ob Kompensationsmaßnahmen für die 
Einbettung der Biomethananlage in die Landschaft vorzuhalten sind.  
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UMWELTBELANG	MENSCH	/	GESUNDHEIT	/	BEVÖLKERUNG	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Für die Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind in erster Linie gesundheitliche Aspekte, insbeson-
dere Lärm und Geruch, sowie die regenerativen Aspekte, wie Erholungs-, Freizeitfunktion und Wohn-
qualität, von Bedeutung. 

Lärmbeeinträchtigungen wurden im Untersuchungsgebiet zum Zeitpunkt der Begehung nicht bemerkt 
werden. Hingegen waren jedoch deutliche lufthygienische Belastungen durch die Schweinemastanlage 
wahrzunehmen, die im Osten unmittelbar an den Geltungsbereich grenzt. 

Für Erholung und Freizeit stellt das Landschaftsbild die natürliche Voraussetzung dar. Aufgrund dieser 
Tatsache wird die Ästhetik der Landschaft vor allem für das Erlebnispotential und damit ihre Nutzbar-
keit für Erholungssuchende bewertet. Der Internet-Seite www.outdooractive.com konnten zahlreiche 
Radwege sowie ein Reitweg im unmittelbaren Umfeld von Möglin entnommen werden. 
Hervorzuheben ist dabei, der Radweg „Tour Brandenburg“, der unmittelbar am Geltungsbereich 
vorbeiführt und mit 1.111 km der längste Radfernweg Deutschlands ist. Neben einer Kirche befindet 
sich in Möglin zudem ein Gutshaus. Über einen Rundweg ist der dazugehörige Park mit Teich und der 
Grabstätte mit Büste von Albrecht Daniel Thaer zu erreichen, die auch als Thaer-Gedenkstätte 
bezeichnet wird. 

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Durch die vorgesehene Erweiterung der Biogasanlage wird es zu keiner zusätzlichen betriebsbedingten 
Geruchsbelästigung im unmittelbaren Umfeld der Anlage kommen. Die gesetzlich vorgegebenen 
Grenzwerte werden an den nächsten Wohnhäusern eingehalten.  

Mit entsprechenden Vorsorgemaßnahmen werden die während der gesamten Betriebszeit entstehen-
den Lärmemissionen möglichst niedrig gehalten. Geräuschemissionen entstehen in erster Linie durch 
Dosiererbeschickung, Homogenisierungseinrichtungen sowie Substrat- und Gärreststofftransporte. 
Die Belieferung erfolgt über die K 6416 ausschließlich an den Wochentagen von 7 bis 20 Uhr sowie 
samstags von 7 bis 12 Uhr. Durchschnittlich werden täglich 19 Lkw-Fahrten erwartet. Die übrigen 
Zeiten werden durch entsprechende Lagerkapazitäten überbrückt. 

Durch die Flächenerweiterung der bereits an diesem Standort vorhandenen Biogasanlage sowie der 
unmittelbar angrenzenden Schweinemastanlage wird sich der landschaftsbildgebende Charakter 
maßgeblich verändern. Dies wird sich jedoch nicht nachteilig auf die Erholungseignung in diesem 
Bereich auswirken.  

UMWELTBELANG	KULTUR-	UND	SONSTIGE	SACHGÜTER	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Für den Geltungsbereich sind keine vom Menschen gestaltete Landschaftsteile bekannt, die von ge-
schichtlichem, wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder die Kul-
turlandschaft prägendem Wert sind (https://geoportal.brandenburg.de, 21.06.2023.).  

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Sollte das Vorkommen von Bodendenkmalen im Rahmen der Beteiligung bestätigt werden, so werden 
die Bodeneingriffe möglichst so schonend ausgeführt, dass die vorhandenen Bodendenkmale nicht 
berührt werden. Anderenfalls wird eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde erfor-
derlich. 
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SCHUTZGEBIETE	UND	GEBIETE	VON	GEMEINSCHAFTLICHER	BEDEUTUNG	

Kurzbeschreibung des Zustandes 

Der Geltungsbereich befindet sich mit einer Entfernung von ca. 200 m zum Naturschutzgebiet und 
gleichnamigen FFH-Gebiet Batzlower Mühlenflies - Büchnitztal. Die Büchnitz4 und die begleitenden 
Erlen-Eschen-Wälder5 sind als FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) eingestuft. In einer Entfernung von 
mehr als 6 km befindet sich im Süden das SPA-Gebiet Märkische Schweiz.  

Die im Umfeld des Feuerlöschteiches vorhandenen Sandtrockenrasen sind als geschützte 
Vegetationsstrukturen nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 Abs. 1 BbgNatSchAG einzustufen.  

Kurzbewertung der Auswirkung der Planung 

Eine Beeinträchtigung der Schutzgebiete und der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sind 
durch die im Geltungsbereich geplanten Vorhaben nicht zu erwarten. 

 
4  FFH-LRT 3260 – Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-

Batrachion 
5  FFH-LRT 91E0 – Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 


